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Begründung 


I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan "~rause- 


windhang/AntoniusstraßeU durch einen braunen Farbstreifen 


eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt das Gebiet zwischen der .intoniusstraße, der 


Heißener Straße und der Straße Brausewindhang, östlich der 


Besitzungen Antoniusstraße Nr. 43 und Brausewindhang Nr. 72. 


11. Allgemeines 


Das Verfahrensgebiet wird zur Zeit hauptsächlich landwirt- 


schaftlich und gärtnerisch genutzt. Eine Bebauung ist nur 


an der Antoniusstraße, der Heißener Straße und am Brause- 


windhang in geringem Ausmaß vorhanden. 


Das Gelände wird durch eine neue Straße und zwei Stichstras- 


Sen aufgeschlossen. Die vorgesehene Aufteilung der in städtj 


schem Eigentum stehenden Flurstücke ermoglicht die Errich- 


tung von 54 Siedlerstellen bzw. Wohngebäuden mit je 1 Ein-

liegerwohnung. Nach durchgeführter Bodenordnung kunnen 


weitere 16 Stellen geschaffen werden. 

In den angeführten Zahlen sind die infolge von Hausabbrü- 


chen zu errichtenden Ersatzbauten nicht enthalten. Hierbei 


handelt es sich in erster Linie um vorsorgliche Festlegun- 


gen, damit bei künftigen Um- und Neubauten bestehender Ge- 


bäude die notwendigen städtebaulichen Gesichtspunkte für 


diesen Bereich bereits geregelt sind. 


111. Bodenordnungsmaßnahmen 


Sollte sich die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes er- 

forderliche Bodenordnung nicht auf freiwilliger Basis durch- 

führen lassen, istteabsichtigt, von den im vierten und 

fünften Teil des Bundesbaugesetzes vom 2 3 .  Juni 1960 (BGB~. 

I S. 341 ff) aufgeführten MaEnahmen, Bodenordnung und Ent- 

eignung, Gebrauch zu machen. Welche dieser Maßnahmen durch- 

geführt wird, richtet sich nach den sich später ergebenden 

Notwendigkeiten. 



IV. Kosten 


Die der Stadt durch die Verwirklichung des Bebauungs- 


planes voraussichtlich entstehenden Kosten wurden über- 


schläglich in nachstehender Habe ermittelt: 


1.) Bodenordnung: 


2.) Tiefbau: StraWen: 

11 Entwässerung: 


Die fiir den Straßenbau veranschlagten Kosten werden zum 


großen Teil (90%) durch Erhebung von Erschließungsbei- 

trägen wieder eingenommen, so daß der Stadt für diese 


Baumaßnahmen nur relativ geringe Kosten entstehen. 


Essen, den&. September 1962 


Diese 3eg?,>ndurig hat gecia:: $ 2 Aos. 5 des 3ui.dosba.ugesetres 
von 23. <Ju!li 1960 (3~31.I S. 341) ir: der Zeit vom 24. ;uni 

i~T1/99 bis 2 3 .  Juli 1963 6fr'entlich ausSelegen. 

E S C P ~ ,den 2b. Juli :?63 



Geh6rt nrr Vfg. T., 44.10, 

AZ. - 12c.q-~--LSE U S Z ~ 


Landesbaubeborde Ruhr 

' . P .  

Die Bekanntmachung gemäß 5 12 des Bundesbaugesetzes 
vom 23 .  6. 1960 ist im Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 50 
vom 5. Dezember 1964 veröffentlicht worden. 

Diese Begründung liegt ab 7. Dezember 1964 öffentlich 

aus. 


wen, den 7. Dezember 1964 


Im Hinblick auf den Beitrittsbeschlufl des Rates 
der Stadt Essen vom 23. Juni 1971 sind die 

Genehmigung des Beboucngsplanes sowieOrt und Zeit 
der Auslegung des Piones und der ßegrundung vorsorg- 
lich erneut gemäß 5 12 dcs Bundesbaugesetzes ortsüb- 
lich i 

rmessungsoberamtmonn 


